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Stellungnahme zum Antrag der Ratsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD und DIE 

LINKE-PARTEI. "Der geschenkte Baum" 
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Stellungnahme: 

Für die Durchführung des Projektes „Der geschenkte Baum“ werden beim Eigenbetrieb personelle 

Kapazitäten gebunden und finanzielle Mittel benötigt. Für die Beschaffung der 200 Bäume ein-

schließlich der benötigten Materialien wie Pflanzpfahl oder Strick werden konsumtive Mittel in Höhe 

von ca. 30.000,00 € geschätzt. Diese Mittel sind im Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes nicht 

berücksichtigt und stehen damit nicht zur Verfügung. Für die Projektbegleitung mit Orts- und Bera-

tungsterminen im gesamten Stadtgebiet, Nachbereitung und Ausgabe der Bäume wird ein jährlicher 

Stundenaufwand von mindestens 400 Std. geschätzt. Da im Eigenbetrieb die Personalkapazitäten in 

Gänze gebunden sind, müssen für eine Projektumsetzung andere Aufgaben, auch im Bereich des 

Stadtbaummanagements, liegen bleiben.       

 

Bei einer Umsetzung des Projektes in Anlehnung an die Stadt Mainz verpflichten sich die Bürgerin-

nen und Bürger mit ihrer Unterschrift den geschenkten Baum auf ihrem Grundstück zu pflanzen. Ob 

dies tatsächlich so passiert und ob der Baum fachgerecht gepflanzt wurde, kann nur durch eine Kon-

trolle durch Personal des Eigenbetriebes festgestellt werden. Diese ist bei dem geschätzten Stunden-

aufwand nicht berücksichtigt. Wird nicht kontrolliert kann nicht sichergestellt werden, dass die 

Bäume tatsächlich in Koblenzer Gärten gepflanzt werden. Da jedoch noch nicht einmal die Pflanz-

gebote aus Bebauungsplänen kontrolliert werden können, stellt sich die Frage, ob der Personalauf-

wand an dieser Stelle richtig eingesetzt wäre. 

Für eine eventuelle Umsetzung des Projektes in 2022 stellt sich ferner die Frage, was mit den Bäu-

men aus dem Startkontingent passiert, an denen kein Interesse durch die Koblenzer Bürger besteht. 

Da die Nachpflanzlisten des Eigenbetriebs in der Regel schon mit einer Vorlaufzeit von mindestens 

einem halben Jahr erstellt wurden und die im Antrag genannten Bäume sich z.B. nicht für eine 

Pflanzung im Straßenraum eignen, werden hier unter Umständen wertvolle Ressourcen verschwen-

det, da diese Bäume eventuell keine Verwendung finden. 

 

Die Umsetzung des Projektes ist grundsätzlich möglich, wenn die erforderliche finanzielle und per-

sonelle Versorgung sichergestellt ist. Allerdings ist das Projekt nicht risikofrei da die Gefahr be-

steht, dass Bäume nicht gepflanzt, sondern verschenkt werden oder Bäume nicht fachgerecht ge-

pflanzt und gepflegt werden und folglich absterben. Kontrollen sind aufgrund des personellen Auf-

wandes kaum umsetzbar und ohne Sanktionen nicht zielführend.   

 

Beschlussempfehlung: 

Die Verwaltung empfiehlt den Antrag nicht weiter zu verfolgen. 
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